
Wer bei einer beruflichen Tätigkeit die Umwelt schä-
digt, muss diesen Schaden künftig auf eigene
Kosten wieder beseitigen. Das regelt das Umwelt-
schadensgesetz (USchadG), das am 14. November
2007 in Kraft getreten ist.

Behörden und Umweltverbände wachen über
den Vollzug des Gesetzes. „Das neue Umweltscha-
densgesetz stärkt das Verursacher- und das Vor-
sorgeprinzip“, erläutert der Präsident des Umwelt-
bundesamtes, Prof. Dr. Andreas Troge. „Dies bringt
der Umwelt einen Nutzen durch Prävention: Weil
Berufstätige, beispielsweise Unternehmer, spätere
Schäden auf eigene Kosten zu sanieren haben,
schafft das neue Gesetz den Anreiz, sich jetzt so
vorsichtig zu verhalten, dass Umweltschäden und
damit Sanierungskosten gar nicht erst entstehen.“

Potenziell gefährliche Tätigkeiten: Das Um-
weltschadensgesetz enthält Mindestanforderungen
für den Fall, dass geschützte Arten und Lebensräu-
me, Gewässer oder Böden erheblich zu Schaden
kommen oder eine solche erhebliche Schädigung
droht. Die Schädigung oder die Gefahr einer Schä-
digung muss Folge einer beruflichen Tätigkeit sein.
Für bestimmte, im Gesetz aufgezählte Tätigkeiten
kommt es nicht auf ein Verschulden an. Solche
potenziell gefährlichen Tätigkeiten sind beispiels-
weise 

 der Betrieb eines Kraftwerks oder einer Abfall-
deponie, 

 der Transport von Gefahrgütern auf der Straße
oder 

 die Einleitung von Stoffen in Gewässer. 
Droht bei einer beruflichen Tätigkeit der Eintritt
eines Umweltschadens, so muss der Verursacher
alles tun, um diese Gefahr zu bannen. Ist der Scha-
den hingegen bereits eingetreten, so muss der Ver-
ursacher diesen auf eigene Kosten beseitigen. 

Umweltverbände gestärkt: Das Umweltscha-
densgesetz setzt auf die Initiative von betroffenen
Einzelpersonen und Umweltverbänden: Diese kön-
nen sich an die von den Ländern bestimmten
Behörden mit der Maßgabe wenden, gegen den
vermeintlichen Verursacher eines Umweltschadens
vorzugehen. Letztlich können die individuell Betrof-
fenen und die Umweltverbände behördliches Ein-
schreiten auch gerichtlich durchsetzen. Vor allem
den Umweltverbänden weist das Umweltschadens-
gesetz damit eine wichtige Rolle zu: Wegen ihrer
Kompetenz und Erfahrung können sie Behörden
auf Missstände hinweisen und so Sanierungsver-
fahren anstoßen. Die Behörde kann ihrerseits
Sanierungsverfahren anordnen und überwacht den
Schadenverursacher bei der Sanierung. Das
Umweltschadensgesetz beugt damit eventuellen
Schwächen des Vollzugs des Umweltrechts vor.

Mit dem Umweltschadensge-
setz setzt Deutschland die
europäische Richtlinie über
Umwelthaftung zur Vermei-
dung und Sanierung von
Umweltschäden (2004/35/EG)
vom 21. April 2004 in deut-
sches Recht um. Deutschland
ist einer der ersten EU-Mit-
gliedstaaten, der die Richtlinie
– über die 16 Jahre beraten
wurde – in die eigene Rechts-
ordnung integriert. 
Das Umweltschadensgesetz
betrifft die breite Masse der
landwirtschaftlich oder ge-
werblich Tätigen und Selbst-
ständigen, die durch ihre beruf-
liche Tätigkeit die Artenvielfalt,
natürliche Lebensräume,
Gewässer oder den Boden
schädigen könnten. Diese
neuen Risiken sind überwie-
gend nicht durch bisherige
Umwelthaftpflichtversiche-
rungsmodelle gedeckt. Diese
Lücke schließen die neuen
Musterbedingungen des GDV
zur Umweltschadensversiche-
rung. Sie bilden ein eigenstän-
diges Konzept neben der
Betriebs- und Umwelthaft-
pflichtversicherung. 
Die Musterempfehlung besteht
aus einer Grunddeckung für
Schäden außerhalb des eige-
nen Betriebsgrundstücks und
ist auf Schäden an eigenen
Grundstücken erweiterbar –
auch für Bodenkontaminatio-
nen im Sinne des Bundesbo-
denschutzgesetzes. Damit
bietet die Deckung mehr, als
nach dem Umweltschadens-
gesetz erforderlich wäre.
Weitere Infos zu den Versiche-
rungsbedingungen stehen auf
der Website des Gesamtverban-
des der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft (www.gdv.de).
Den Text des Umweltscha-
densgesetzes hat das Bundes-
umweltministerium auf seiner
Website bereitgestellt: www.
bmu.de/files/pdfs/allgemein/
application/pdf/u_schad_g.pdf 
Eine englische Fassung des
Gesetzes findet sich hier:
www.bmu.de/files/pdfs/
allgemein/application/pdf/
u_schad_g_eng.pdf
Die europäische Richtlinie ist
hier verfügbar: www.bmu.de/ 
files/pdfs/allgemein/
application/pdf/richtlinie_
umwelthaftung.pdf
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Das neue Umweltschadensgesetz legt einheitliche Anforderungen für die
Sanierung der Umweltschäden fest. Damit brechen härtere Zeiten für Verur-
sacher von Schäden an Umweltgütern an. 
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